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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEMEINDE PENNIGSEHL

ÄNDERUNGDATUM STAND

Übersichtskarte

BEBAUUNGSPLAN  NR. 7
"Paßfeld III"

§ 10 BauGB15.04.2002 Ausfertigung der Satzung

Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen - DGK5
(verkleinert auf 1:10.000) 
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nur Einzel- und Doppelhäuser
zulässig

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche

Zahl der Vollgeschosse
- Höchstgrenze

Umgrenzung von Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

WA
Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet - WA

Maß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise, Baugrenzen

offene Bauweise

Brandschutz

Die Sicherstellung der Zuwegung für Feuer-
wehrfahrzeuge zum Plangebiet sowie der 
Nachweis der Löschwasserentnahmestellen 
sind im Rahmen des Bauantragsverfahrens 
durch den Vorhabenträger zu belegen und 
gegebenenfalls grundbuchlich zu sichern. 
Dabei sind die DIN-Vorschriften einzuhalten 
(u.a. DIN 14090 - Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken; DIN 3222 - Löschwasser- 
Entnahmestellen / Hydranten, DVGW-Arbeits-
blatt W 331 "Hydrantenrichtlinien",  Teil 1 bis 7.

3.0 Versickerung des Oberflächenwassers

Das anfallende Oberflächenwasser ist großflächig 
über die belebte Bodenzone auf dem jeweiligen 
Grundstück zu versickern.
§ 9 Abs.1 Nr.16 i.V.m. Nr.20 BauGB

Denkmalschutz

Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung 
sind Bodendenkmalfunde bekannt. 
Mit weiteren Funden ist zu rechnen. Daher sind 
die Bestimmungen des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes  (NDSchG) zu beachten.

4.0 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 
      Sträuchern

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern ist mit Sträuchern der heutigen poten-
ziellen natürlichen Vegetation (hpnV) zu bepflan-
zen. Es ist eine dreireihige Bepflanzung anzule-
gen. Der Abstand zwischen den Reihen und den 
einzelnen Sträuchern innerhalb einer Reihe darf 
maximal 1 m betragen.

Die Sträucher müssen bei Pflanzung eine Min-
desthöhe von 0,6 - 1,0 m aufweisen. Pro Art sind 
immer drei bis sieben Exemplare in einer Gruppe
anzupflanzen.  

Zusätzlich  ist pro angefangene 100 m² versiegel-
barer Grundstücksfläche mindestens ein Laub-
baum als Heister (Höhe ca. 2,5 - 3 m) auf dem 
Grundstück anzupflanzen.

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang im Verhältnis 1:1 zu ersetzen.

Als Laubgehölze, die der heutigen potenziellen 
natürlichen Vegetation (hpnV) angehören, sind
folgende Arten zu verwenden:

Sträucher:
Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpi-
nus betulus), Hartriegel (cornus sanguinea), 
Hasel (Corylus avellana), Heckenkirsche (Loni-
cera xylosteum), Holunder (Sambucus), Liguster 
(Ligustrum vulgare), Salweide (Salix caprea), 
Schlehe (Prunus spinora), Schneeball (Vibur-
num opulus und Viburnum lantana), Weißdorn 
(Crataegus monogyna), Obststräucher aller 
Sorten

Bäume:
Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpi-
nus betulus), Eiche (Quercus robur), Obstbäume 
aller Sorten
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a i.V.m. § 1a BauGB

Wasserschutzgebiet - Schutzzone III B

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III B des 
Wasserwerkes Liebenau II der Harzwasserwerke 
des Landes Niedersachsen. Die Schutzgebiets-
verordnung vom 20.02.1986 ist zu beachten.

Rechtsgrundlage

Für die Festsetzungen des Bebauungsplanes gilt 
die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert 
am 22.04.1993 (BGBI. l S. 466).

2.0 Grundflächenzahl - GRZ

Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
    fläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
    unterbaut wird,

nicht überschritten werden.
§ 19 Abs. 4 BauNVO

1.0 Allgemeines Wohngebiet - WA

1.1
In dem Allgemeinen Wohngebiet sind die nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen unzulässig. Dieses sind:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3. Anlagen für Verwaltungen
4. Gartenbautriebe
5. Tankstellen

§ 1 Abs. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO

1.2
Die Anzahl der zulässigen Wohnungen pro
Wohngebäude wird auf maximal 2 begrenzt.
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Vervielfältigungsvermerk

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Maßstab 1:1000
Geschäftsnachweis L4-401/2001
Gemeinde Pennigsehl, Gemarkung Pennigsehl, Flur 3

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche
Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4 des Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetzes vom 02.07.1985, 
Nds. GVBl. S. 187).
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschafts-
katasters und weist die städtebaulich bedeutsamen bau-
lichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollstän-
dig nach (Stand vom 26.06.2001). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geo-
metrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bil-
denden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Vermessungs- und Katasterbehörde Nienburg (Weser)
- Katasteramt -
Nienburg, den 02.09.2002

   gez. Bülter                                          (L.S.)
__________________________________________
Unterschrift

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) i.V.m. den §§ 6 u. 40 der Nieder-
sächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat 
der Gemeinde Pennigsehl diesen Bebauungsplan Nr. 7  
"Paßfeld III", bestehend aus der Planzeichnung und den 
Textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Liebenau, den 13.08.2002

      gez. Röhricht                                 gez. Eisner
__________________________________________
Bürgermeister (L.S.)                         Gemeindedirektor

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
27.06.2001 die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am 07.11.2001 ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Liebenau, den 13.08.2002

                gez. Eisner
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
11.02.2002 dem Entwurf des Bebauungsplanes und 
der Begründung zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
28.02.2002 ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
haben vom 08.03.2002 bis 08.04.2002 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Liebenau, den 13.08.2002

         gez. Eisner
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach 
Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
seiner Sitzung am 15.04.2002 als Satzung (§ 10 BauGB)
sowie die Begründung (§ 9 Abs. 8 BauGB) beschlossen.

Liebenau, den 13.08.2002

         gez. Eisner
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Rechtsverbindlichkeit
Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes wur-
de nach § 10 BauGB in "Die Harke" vom 04.06.2002 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft getreten.

Liebenau, den 13.08.2002

         gez. Eisner
___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes sind die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen nicht gel-
tend gemacht worden.

Liebenau, den __.__.____

___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Abwägungsmangel
Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes sind Mängel der Abwägung nicht 
geltend gemacht worden.
Liebenau, den __.__.____

___________________________________________
Gemeindedirektor                                                 (L.S.)

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet 
vom  Planungsbüro Petersen - pbp, Am Uhrturm 1-3, 
30519 Hannover.

Hannover, den 15.04.2002

             gez. S. Petersen
___________________________________________
Planverfasser (S.Petersen)

M. 1:1000


